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Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer E-Government-

Gesetzes gem. § 21 ThürGGO

Anhörung nach §§ 20.21 ThürGGO

Sehr geehrter Herr Staatsekretär,

für die Möglichkeit zum Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer E-

Govemment-Gesetzes eine Stellungnahme abzugeben, bedanke ich mich.

Es ergeben sich folgende Fragen, deren Klärung herbeigeführt werden sollte:

Zu § 9 Absatz 3:

Was ist unter dem „betreffenden Einzelfall" zu verstehen? Soll die Einwil!i-

gung Jeweils nur für jedes einzelne Verfahren/ jeden einzelnen Verwal-

tungsakt der jeweiligen Behörde gelten oder wird eine pauschale Einwilli-
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gung für alle Verfahren für die jeweilige einzelne betreffende Behörde an"

gestrebt?

Ist mit der Einwilligung automatisch die Zustellung per Post hinfällig (e)ekt-

ronische Schriftformersetzung) oder Kann der Beteiligte optional beide Ver-

sandarten gleichzeitig auswählen, sodass er die Zusteliung per Papier und

elektronisch erhält?

Kann der Beteiligte Dritte zum Datenabruf jederzeit zeitnah benennen und

die Benennung jederzeit zeitnah widerrufen?

Kann der Beteiligte die Zugriffe von Dritten revisionssicher nachvollziehen?

Wie gewünscht habe ich meine Stellungnahme zusätzlich auch an das angegebe-

ne E-Maif-Postfach versendet: eGovernment(5)tfm.thuerinaen.de

Mit freundlichen Grüßen

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


